
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/1/22 98/06/0001
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1998

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs2 impl;

VwGG §45 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/17/0083 B 23. Oktober 1985 RS 1

Stammrechtssatz

Es muss bereits der Wiederaufnahmeantrag selbst alle für die Beurteilung seiner Rechtzeitigkeit maßgeblichen

Angaben enthalten (Hinweis E 26.6.1967, 913/66; B 8.7.1980, 1563/80).
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